
 
 

Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung 
VB-RKS 2010 (STA-CH) 

 
INFORMATIONEN FÜR DEN/DIE VERSICHERUNGSNEHMER/-
IN 
Versicherer ist gemäss den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen (AVB) die SOLID Versicherung mit Sitz in Fribourg. 
 
Beginn und Ablauf des Versicherungsvertrages, die versicherten 
Risiken und Leistungen sowie die Prämien gehen aus dem An-
tragsformular und den dazugehörenden AVB hervor. Über die 
Grundsätze der Prämienzahlung und -rückerstattung sowie die 
weiteren Pflichten des Versicherungsnehmers informieren die 
AVB und die Gesetzesbestimmungen. 
 
Die Datenbearbeitung dient dem Betrieb von Versicherungsge-
schäften und aller damit verbundenen Nebengeschäfte. Die Daten 
werden nach den Vorschriften des Gesetzgebers erhoben, bear-
beitet, aufbewahrt und gelöscht und können an Rückversicherer, 
Amtsstellen, Versicherungsgesellschaften und -institutionen, 
zentrale Informationssysteme der Versicherungsgesellschaften 
und sonstige Beteiligte weitergegeben werden. 
 
Massgebend bleibt in jedem Fall der konkrete Versicherungsver-
trag. 
 
VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN VB-RKS 2010 (STA-CH) 
 
1 GENERELLE BESTIMMUNGEN 
2 ANNULLIERUNGSKOSTEN 
3 SOS-SCHUTZ FÜR REISEZWISCHENFÄLLE 
4 REISEGEPÄCK WÄHREND DES TRANSPORTS 
5 MOTORFAHRZEUG–PANNENHILFE 
6 AIRLINE INSOLVENCY PROTECTION 
7 ENTSCHÄDIGUNG FÜR ZWEITPRÜFUNG & SOFORTHIL-

FE FÜR PROBLEMBEHEBUNG 
8 ARZT- UND SPITALKOSTEN WELTWEIT 
9 SOS-SCHUTZ AM DOMIZIL 
10 ERSATZREISE 
11 SELBSTBEHALTSGANTIE FÜR MIETFAHRZEUGE 
 
1 GENERELLE BESTIMMUNGEN 
 
1.1 Versicherte Personen 

Versichert sind die auf der Buchungsbestäti-
gung/Arrangementrechnung aufgeführten Personen, für wel-
che die Versicherungsprämie bezahlt wurde. 

 
1.2 Generelle Ausschlüsse 

Nicht versichert sind Schäden und Ereignisse, 
a) die bei Abschluss der Versicherung bzw. bei Buchung der 

Reise bereits eingetreten sind, erkennbar waren oder von 
einem Arzt anlässlich einer Untersuchung – hypothetisch – 
hätten diagnostiziert werden können. Vorbehalten bleiben 
die Bestimmungen gemäss Ziff. 2.2 C und Ziff. 3.2 C; 

b) die entstehen im Zusammenhang mit Krankheiten und Un-
fällen, welche nicht zum Zeitpunkt des Auftretens von ei-
nem Arzt festgestellt und mittels eines Arztzeugnisses be-
legt worden sind; 

c) bei welchen der/die Gutachter/-in (Experte, Arzt usw.) direkt 
begünstigt oder mit der versicherten Person verwandt bzw. 
verschwägert ist; 

d) die eine Folge kriegerischer Ereignisse oder auf Terroris-
mus zurückzuführen sind, unter Vorbehalt der Bestimmun-
gen gemäss Ziff. 3.2 A d). Als Terrorismus gilt jede Gewalt-
handlung oder Gewaltandrohung zur Erreichung politischer, 
religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele. 
Die Gewalthandlung oder Gewaltandrohung ist geeignet, 
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen da-
von zu verbreiten oder auf eine Regierung oder staatliche 
Einrichtungen Einfluss zu nehmen; 

e) im Zusammenhang mit Streiks oder Unruhen aller Art, Ele-
mentarereignissen, Epidemien oder Quarantäne, vorbehal-
ten Ziff. 2.2 A b) und 3.2 A b); 

f) die im Zusammenhang mit Entführungen stehen; 
g) die eine Folge behördlicher Verfügungen sind; 
h) die sich ereignen anlässlich der Teilnahme an 

• Wettkämpfen, Rennen, Rallyes oder Trainings mit Motor-
fahrzeugen oder Booten, 

• Wettkämpfen und Trainings im Zusammenhang mit Pro-
fisport, 

• gewagten Handlungen (Verwegenheit), bei denen man 
sich wissentlich einer besonders grossen Gefahr aus-
setzt; 

i) die entstehen beim Lenken eines Motorfahrzeuges oder 
Bootes ohne den gesetzlich erforderlichen Führerausweis 
oder wenn die gesetzlich vorgeschriebene Begleitperson 
fehlt; 

k) die verursacht werden durch vorsätzliches oder grob fahr-
lässiges Handeln oder Unterlassen einer versicherten Per-
son; 

l) die unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Betäubungs- oder 
Arzneimitteln entstehen; 

m) die anlässlich der vorsätzlichen Begehung von Verbrechen 
und Vergehen und des Versuchs dazu entstehen; 

n) die verursacht werden durch ionisierende Strahlen irgend-
welcher Art, insbesondere auch aus Atomkernumwandlun-
gen. 

 
1.3 Ansprüche gegenüber Dritten 
A Ist die versicherte Person von einem haftpflichtigen Dritten 

oder dessen Versicherer entschädigt worden, entfällt eine 
Vergütung aufgrund dieses Vertrages. Ist die SOLID anstelle 
des Haftpflichtigen belangt worden, hat die versicherte Person 
ihre Haftpflichtansprüche bis zur Höhe der Aufwendungen der 
SOLID abzutreten. 

B Bei Mehrfachversicherung (freiwillige oder obligatorische 
Versicherung) erbringt die SOLID ihre Leistungen subsidiär. 

C Hat die versicherte Person Anspruch aus einem anderen 
Versicherungsvertrag (freiwillige oder obligatorische Versiche-
rung), beschränkt sich die Deckung auf den Teil der SOLID-
Leistungen, der denjenigen des anderen Versicherungsvertra-
ges übersteigt. 

D Werden die Rechte und Pflichten der konkursiten Fluggesell-
schaft, auch teilweise, von einem Dritten übernommen (Nach-
folgegesellschaft, andere Fluggesellschaft, Fonds von Reise-
büros, Vereinigungen oder Verbänden), so übernimmt die 
SOLID subsidiär und in Ergänzung zu erbrachten Leistungen 
nur den von diesen nicht gedeckten Teil der Kosten im Rah-
men der vereinbarten Leistungen. 

E Bestehen mehrere Versicherungen bei konzessionierten 
Gesellschaften, so werden die Kosten gesamthaft nur einmal 
vergütet. 

 
1.4 Weitere Bestimmungen 
A Die Ansprüche verjähren nach Eintritt eines Schadenfalles 

nach 2 Jahren. 
B Als Gerichtsstand stehen der anspruchsberechtigten Person 

ihr schweizerischer Wohnsitz oder der Sitz der SOLID, Fri-
bourg, zur Verfügung. 

C Von der SOLID zu Unrecht bezogene Leistungen sind ihr samt 
den dadurch entstandenen Auslagen innert 30 Tagen zurück-
zuerstatten. 

D Auf den Versicherungsvertrag ist ausschliesslich schweizeri-
sches Recht, insbesondere das Bundesgesetz über den Ver-
sicherungsvertrag (VVG), anwendbar. 

E Bei der Beurteilung, ob eine Reise in ein Land wegen Streiks, 
Unruhen, Krieg, Terroranschlägen, Epidemien usw. zumutbar 
ist oder nicht, sind grundsätzlich die geltenden Empfehlungen 
der schweizerischen Behörden massgebend. Es sind dies in 
erster Linie das EDA (Eidgenössisches Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten) sowie das BAG (Bundesamt für Ge-
sundheit). 

 



1.5 Schadenfall 
Melden Sie oder die versicherte Person uns den Schaden un-
verzüglich, spätestens nach Abschluss der Reise. 
Die sorgfältige Beachtung der nachgenannten Obliegenheiten 
im Schadenfall erleichtert die Hilfeleistung und eine rasche 
Schadenabwicklung. 

A Die versicherte Person hat alles zu unternehmen, was zur 
Minderung und zur Klärung des Schadens beiträgt. 

B Dem Versicherer 
• sind unverzüglich verlangte Auskünfte zu erteilen, 
• sind die notwendigen Dokumente einzureichen und 
• ist eine Zahlungsverbindung (Bank- oder Postkonto) an-

zugeben – bei fehlender Zahlungsverbindung gehen die 
Überweisungsspesen zulasten der versicherten Person. 

C Bei Erkrankung oder Unfall ist so bald als möglich ein Arzt 
beizuziehen und dessen Anordnungen ist Folge zu leisten. Die 
versicherte/anspruchsberechtigte Person hat die Ärzte, die sie 
behandelt haben, von der Schweigepflicht gegenüber den 
Versicherern zu entbinden. 

D Bei schuldhafter Verletzung der Obliegenheiten im Schaden-
fall ist der Versicherer befugt, die Entschädigung um den Be-
trag zu kürzen, um den sie sich bei bedingungsgemässem 
Verhalten vermindert hätte. 

E Die Leistungspflicht des Versicherers entfällt, wenn, insbe-
sondere in der Schadenanzeige, 
• vorsätzlich unwahre Angaben gemacht werden, 
• Tatsachen verschwiegen werden oder 
• die in Ziff. 4.5 a) verlangten Obliegenheiten (Polizeirapport, 

Tatbestandesaufnahme, Bestätigung und Quittungen) un-
terlassen werden, 

wenn dadurch dem Versicherer ein Nachteil erwächst. 
 
2 ANNULLIERUNGSKOSTEN 
Es gelten auch die generellen Bestimmungen (Ziff. 1.1–1.5). 
 
2.1 Spezielle Bestimmungen, Geltungsbereich, Geltungsdau-

er 
Die Versicherung ist nur gültig, wenn sie innerhalb von 8 Ta-
gen nach Erhalt der definitiven Buchungsbestätigung abge-
schlossen wird. Zudem muss die Reisefähigkeit bei chronisch 
psychisch Kranken zum Zeitpunkt der Buchung attestiert wer-
den. Der Versicherungsschutz gilt weltweit und beginnt mit 
dem Abschluss der Versicherung bzw. bei bestehendem Ver-
sicherungsschutz mit der Buchung der Reise und endet mit 
dem Antritt der versicherten Reise (Check-in, Besteigen des 
gebuchten Transportmittels usw.). 

 
2.2 Versicherte Ereignisse 
A Die SOLID gewährt Versicherungsschutz, wenn die versicher-

te Person ihre Reise/ihr Arrangement nicht antreten kann in-
folge eines der nachgenannten Ereignisse, sofern dieses nach 
Abschluss der Versicherung eingetreten ist: 
a) Unvorhergesehene schwere Krankheit, schwere Verlet-

zung, schwere Schwangerschaftskomplikation oder Tod der 
versicherten Person, einer mitreisenden Person, einer nicht 
mitreisenden Person, die dem/der Versicherten sehr na-
hesteht, des Stellvertreters/der Stellvertreterin am Arbeits-
platz, sodass die Anwesenheit der versicherten Person dort 
unerlässlich ist; 

b) Schwere Beeinträchtigung des Eigentums der versicherten 
Person an ihrem Wohnort infolge Feuer-, Elementar-, Dieb-
stahl- oder Wasserschadens, dass deshalb ihre Anwesen-
heit zu Hause unerlässlich ist; 

c) Ausfall oder Verspätung infolge technischen Defektes des 
zu benützenden öffentlichen, konzessionierten Transport-
mittels zum offiziellen Abreiseort (Flughafen, Abgangs-
bahnhof, Hafen oder Careinstieg) im Wohnstaat; 

d) Wenn die versicherte Person innerhalb der letzten 30 Tage 
vor der Abreise 
• unvorhergesehen eine Stelle antritt oder 
• ohne eigenes Verschulden die Kündigung des Anstel-

lungsvertrages durch den Arbeitgeber erhält; 
e) Diebstahl von Fahrkarten, Reisepass oder Identitätskarte. 

B Ist die Person, welche die Annullierung durch ein versichertes 
Ereignis auslöst, mit der versicherten Person weder verwandt 
noch verschwägert, so besteht ein Leistungsanspruch nur, 
wenn die versicherte Person die Reise allein antreten müsste. 

C Leidet die versicherte Person an einer chronischen Krankheit, 
ohne dass deswegendie Reise bei deren Buchung infrage ge-
stellt erscheint, so zahlt die SOLID die entstehenden versi-
cherten Kosten, wenn die Reise wegen schwerer akuter Ver-
schlimmerung dieser Krankheit annulliert werden muss oder 
als Folge der chronischen Krankheit der Tod eintritt (vorbehal-
ten Ziff. 2.1). 

 
2.3 Versicherte Leistungen 
A Massgebend für die Beurteilung des Leistungsanspruchs ist 

das Ereignis, welches die Annullierung der Reise zur Folge 
hat. Vorgängige oder nachträgliche Ereignisse werden nicht 
berücksichtigt. 

B Die SOLID vergütet die effektiv entstehenden bzw. vertraglich 
geschuldeten Annullierungskosten (exkl. Bearbeitungsgebüh-
ren, Sicherheits- und Flughafentaxen), wenn die versicherte 
Person ihre Reise/ihr Arrangement wegen des versicherten 
Ereignisses nicht antreten kann. 
Gesamthaft ist diese Leistung durch den Arrangementpreis 
begrenzt. 

C Die Mehrkosten für den verspäteten Reiseantritt bis zum 
Betrag von CHF 3000.– pro Person, wenn die Reise infolge 
des versicherten Ereignisses nicht zur vorgesehenen Zeit an-
getreten werden kann. Werden Mehrkosten geltend gemacht, 
entfällt der Anspruch auf Annullierungskosten gemäss Ziff. 2.3 
B. 

 
2.4 Ausschlüsse 

Leistungen sind ausgeschlossen: 
a) Bei allen unter Ziff. 1.2 genannten Ereignissen; 
b) Wenn der Leistungsträger (Reiseunternehmer, Vermieter 

usw.) bzw. der Veranstalter die Reise/das Arrangement 
wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl absagt; 

c) Wenn das Leiden, welches Anlass zur Annullierung gab, 
eine Komplikation oder Folge einer bei Versicherungsbe-
ginn oder bei der Buchung der Reise bereits geplanten O-
peration war; 

d) Wenn eine Krankheit oder die Folgen eines Unfalls, einer 
Operation oder eines medizinischen Eingriffs im Zeitpunkt 
der Reisebuchung bereits bestanden haben und bis zum 
Reisedatum nicht abgeheilt sind; 

e) Bei Annullierung bezüglich Ziff. 2.2 A a) ohne medizinische 
Indikation oder wenn das Arztzeugnis nicht zum Zeitpunkt 
der erstmöglichen Feststellung der Reiseunfähigkeit aus-
gestellt wurde; 

f) Wenn eine Annullierung infolge eines psychischen Leidens 
• von Personen im Angestelltenverhältnis nicht zusätzlich 

durch das Beibringen einer Abwesenheitsbestätigung 
des Arbeitgebers während der Dauer der ärztlich attes-
tierten Reiseunfähigkeit begründet werden kann; 

• von Personen ohne Angestelltenverhältnis nicht durch 
einen psychiatrischen Facharzt festgestellt und attestiert 
wird. 

 
2.5 Schadenfall 

Es gilt Ziff. 1.5 und zusätzlich: 
a) Die Buchungsstelle (Reisebüro, Transportunternehmen, 

Vermieter usw.) ist unverzüglich zu benachrichtigen. 
b) Folgende Dokumente müssen der SOLID eingereicht wer-

den: 
• Die Buchungsbestätigung/Rechnung für das Arrange-

ment sowie die Rechnung/en für die Annullierungs- bzw. 
die Nachreisekosten (Originale), 

• Ein detailliertes Arztzeugnis bzw. eine Bescheinigung 
des Todesfalles oder ein anderes offizielles Attest, 

• Die Kopie des Versicherungsausweises. 
 
3 SOS-SCHUTZ FÜR REISEZWISCHENFÄLLE 
Es gelten auch die generellen Bestimmungen (Ziff. 1.1–1.5). 
 
3.1 Spezielle Bestimmung, Geltungsbereich, Geltungsdauer 

Die Versicherung ist nur gültig, wenn die Reisefähigkeit bei 
chronisch psychisch Kranken zum Zeitpunkt der Buchung at-
testiert wird. Der Versicherungsschutz ist weltweit während 
der Dauer der Reise/des Arrangements gültig (maximal 62 
Tage). 

 



3.2 Versicherte Ereignisse 
A Die SOLID gewährt Versicherungsschutz, wenn die versicher-

te Person ihre Reise abbrechen, unterbrechen oder verlän-
gern muss, infolge eines der nachgenannten Ereignisse: 
a) Unvorhergesehene schwere Krankheit, schwere Verlet-

zung, schwere Schwangerschaftskomplikation oder Tod der 
versicherten Person, einer mitreisenden Person, einer nicht 
mitreisenden Person, die dem/der Versicherten sehr na-
hesteht, des Stellvertreters/der Stellvertreterin am Arbeits-
platz, sodass die Anwesenheit der versicherten Person dort 
unerlässlich ist; 

b) Schwere Beeinträchtigung des Eigentums der versicherten 
Person an ihrem Wohnort infolge Feuer-, Elementar-, Dieb-
stahl- oder Wasserschadens, dass deshalb ihre Anwesen-
heit zu Hause unerlässlich ist; 

c) Ausfall eines gebuchten oder benützten öffentlichen, kon-
zessionierten Transportmittels infolge technischen Defek-
tes, sofern deswegen die programmgemässe Fortsetzung 
der Reise nicht gewährleistet ist. Verspätungen oder Um-
wege der gebuchten oder benützten öffentlichen, konzessi-
onierten Transportmittel gelten nicht als Ausfall. Kein An-
spruch besteht bei Pannen oder Unfällen von privaten 
Fahrzeugen, die für die Durchführung der Reise von der 
versicherten Person selbst gesteuert oder als Insasse be-
nützt werden, vorbehalten Ziff. 3.2 A a); 

d) Kriegerische Ereignisse oder Terroranschläge während 14 
Tagen nach deren erstmaligem Auftreten, sofern die versi-
cherte Person davon im Ausland überrascht wird; 

e) Diebstahl von Fahrkarten, Reisepass oder Identitätskarte. 
B Ist die Person, welche den Abbruch, den Unterbruch oder die 

Verlängerung der Reise durch ein versichertes Ereignis aus-
löst, mit der versicherten Person weder verwandt noch 
verschwägert, so besteht ein Leistungsanspruch nur, wenn 
letztere die Reise allein fortsetzen müsste. 

C Leidet die versicherte Person an einer chronischen Krankheit, 
ohne dass deswegen die Reise bei deren Buchung oder vor 
Antritt infrage gestellt erscheint, so zahlt die SOLID die ent-
stehenden versicherten Kosten, wenn die Reise wegen 
schwerer akuter Verschlimmerung dieser Krankheit unterbro-
chen, abgebrochen oder verlängert werden muss oder als 
Folge der chronischen Krankheit der Tod eintritt (vorbehalten 
Ziff. 3.1). 

 
3.3 Versicherte Leistungen 
A Massgebend für die Beurteilung des Leistungsanspruchs ist 

das Ereignis, welches den Abbruch, den Unterbruch oder die 
Verlängerung der Reise zur Folge hat. Vorgängige oder nach-
trägliche Ereignisse werden nicht berücksichtigt. 

B Bei Eintritt des versicherten Ereignisses übernimmt die SOLID 
a) die Kosten für die Überführung in das nächste für die Be-

handlung geeignete Spital sowie die Kosten eines medizi-
nisch betreuten Nottransportes in das für die Behandlung 
geeignete Spital am Wohnort der versicherten Person. 

Es entscheiden allein die Ärzte der SOLID über die Notwen-
digkeit sowie die Art und den Zeitpunkt dieser Leistungen; 

b) die Kosten einer notwendigen Such- und Bergungsaktion 
bis CHF 10 000.– pro Person, wenn die versicherte Person 
als vermisst gilt oder geborgen werden muss; 

c) die Organisation und die Kosten für die behördlich verfüg-
ten Formalitäten, wenn eine versicherte Person auf der 
Reise stirbt. Zudem übernimmt die SOLID die Kosten der 
Kremation ausserhalb des Wohnstaates oder die Mehrkos-
ten zur Erfüllung des internationalen Abkommens über Lei-
chenbeförderungen (Mindestvorschriften wie Zinksarg oder 
-auskleidung) sowie die Rückschaffung des Sarges oder 
der Urne an den letzten Wohnort der versichertenPerson; 

d) die Kosten der temporären Rückkehr an den Wohnort bis 
CHF 3000.– pro Person (Hin- und Rückreise für maximal 2 
versicherte Personen), sofern eine im Voraus befristete 
Aufenthaltsdauer mit Rückreise gebucht wurde; 

e) die Mehrkosten einer unplanmässigen Rückreise, und zwar 
auf der Basis 1. Klasse mit der Bahn und Economy-Klasse 
mit dem Flugzeug; 

f) einen rückzahlbaren Kostenvorschuss bis CHF 5000.– pro 
Person, wenn eine versicherte Person im Ausland hospita-
lisiert werden muss (Rückzahlung innert 30 Tagen nach 
Rückkehr an den Wohnort); 

g) die anteilsmässigen Kosten des nicht benützten Reisear-
rangements (exkl. Kosten der ursprünglich gebuchten 
Rückreise); diese Leistung ist auf den Reisepreis bzw. die 
in der Police festgehaltene Annullierungskosten-
Versicherungssumme begrenzt und beträgt maximal CHF 
10 000.– pro Person bzw. bei mehreren versicherten Per-
sonen CHF 20 000.– pro Buchung; 

h) entweder die Mehrkosten für die Fortsetzung der Reise inkl. 
Unterkunft, Verpflegung und Kommunikationskosten (wäh-
rend höchstens 7 Tagen) bis zum Betrag von CHF 700.– 
pro Person oder bei Benützung eines Mietwagens bis CHF 
1000.–, gleichgültig, wie viele Personen den Mietwagen 
benützen; 

i) die Reisespesen (Economyflug/Mittelklassehotel) bis CHF 
5000.– für 2 dem/der Versicherten sehr nahestehende Per-
sonen an sein/ihr Krankenbett, wenn er/sie länger als 7 Ta-
ge in einem Spital im Ausland verbleiben muss; 

k) die Organisation der Sperrung von Mobiltelefonen, Kredit- 
und Kundenkarten, nicht jedoch die daraus entstehenden 
Kosten. 

C Der Entscheid über die Notwendigkeit sowie die Art und den 
Zeitpunkt dieser Leistungen obliegt der SOLID. 

 
3.4 Ausschlüsse 

Leistungen sind ausgeschlossen: 
a) In den unter Ziff. 1.2 aufgeführten Fällen; 
b) Wenn der weltweite Notruf-Service der SOLID nicht vor-

gängig zu den von ihr zu erbringenden Leistungen die Zu-
stimmung erteilt hat; 

c) Wenn das Reiseunternehmen das Reiseprogramm ändert 
oder abbricht; 

d) Bei Reiseabbruch, -unterbruch oder -verlängerung bezüg-
lich Ziff. 3.2 A a) ohne medizinische Indikation oder wenn 
kein Arzt an Ort und Stelle konsultiert wurde; 

e) Wenn das Leiden, welches Anlass zu Reiseabbruch, -
unterbruch oder –verlängerung gab, eine Komplikation oder 
Folge einer bei Versicherungsbeginn oder bei der Buchung 
der Reise bereits geplanten Operation war. 

 
3.5 Schadenfall 

Es gilt Ziff. 1.5 und zusätzlich: 
a) Um die Leistungen der SOLID zu beanspruchen, ist bei 

Eintritt eines versicherten Ereignisses der weltweite Notruf-
Service der SOLID unverzüglich zu verständigen. 

b) Folgende Dokumente müssen der SOLID eingereicht wer-
den: 
• Die Buchungsbestätigung (Original oder Kopie), 
• Ein Arztzeugnis mit Diagnose, offizielle Atteste, die Be-

scheinigung des Todesfalles, Quittungen, Rechnungen 
zu versicherten zusätzlichen Kosten, Reisebillette 
und/oder Polizeirapporte (Originale), 

• Die Kopie des Versicherungsausweises. 
 
4 REISEGEPÄCK WÄHREND DES TRANSPORTS MIT ÖF-
FENTLICHEN TRANSPORTMITTELN 
Es gelten auch die generellen Bestimmungen (Ziff. 1.1–1.5). 
 
4.1 Versicherte Gegenstände, Geltungsbereich, Geltungs-

dauer 
A Versichert sind alle Gegenstände, welche die versicherte 

Person zum persönlichen Bedarf auf die Reise mitnimmt, 
wenn sie einer öffentlichen, konzessionierten Transportanstalt 
zur Beförderung übergeben werden. Der Versicherungsschutz 
gilt für die Dauer während deren sich diese Gegenstände in 
der Obhut der Transportanstalt befinden. 

B Nicht versichert sind: 
• Bargeld und Fahrkarten, Pelze, teure Uhren, Feldstecher, 

Lederbekleidung, Hard- und Software, Mobiltelefone, Foto-, 
Film-, Video- und Tonbandausrüstungen, Musikinstrumen-
te, Apparate aller Art, je samt Zubehör, Wertpapiere, Ur-
kunden und Dokumente aller Art, Schmuck mit oder aus 
Edelmetall, Edelsteine, Perlen, Edelmetall, Briefmarken, 
Handelswaren, Warenmuster und Gegenstände mit Kunst- 
oder Sammlerwert, Motorfahrzeuge, Anhänger, Boote, 
Surfbretter, Wohnwagen und Luftfahrzeuge, je samt Zube-
hör; 



• während der Reise gekaufte oder geschenkt erhaltene Ge-
genstände (z.B. Souvenirs), die nicht zum persönlichen 
Reisebedarf gehören. 

 
4.2 Versicherte Ereignisse 

Versichert sind Verlust, Beschädigung, Zerstörung oder ver-
spätete Ablieferung von mindestens 6 Stunden. 

 
4.3 Versicherte Leistungen 
A Die SOLID entschädigt: 

a) bei Totalschaden versicherter Gegenstände den Zeitwert; 
als Zeitwert gilt der seinerzeitige Anschaffungspreis abzüg-
lich Wertverminderung von mindestens 10% pro Jahr ab 
Kaufdatum, insgesamt jedoch höchstens 60%; 

b) bei Teilschaden die Kosten der Reparatur, höchstens je-
doch den Zeitwert; 

c) Bruchschäden bis zu 20% der Versicherungssumme; 
d) Brillen, Kontaktlinsen, Prothesen und Rollstühle bis höchs-

tens 20% der Versicherungssumme; 
e) bei verspäteter Auslieferung des Reisegepäcks die Kosten 

für unbedingt notwendige Anschaffungen bis CHF 1000.– 
pro versicherte Person. Bei der Rückreise an den Wohnort 
besteht kein Anspruch auf Entschädigung. 

B Die Versicherungssumme von CHF 1000.– begrenzt das Total 
aller Leistungen für Schäden, die sich während der Versiche-
rungsdauer ereignen. 

 
4.4 Ausschlüsse 

Leistungen sind ausgeschlossen: 
a) in den unter Ziff. 1.2 aufgeführten Fällen; 
b) für Schäden infolge von Abnützung, Selbstverderb, Witte-

rungseinflüssen, ungenügender oder mangelhafter Be-
schaffenheit oder Verpackung der Sachen. 

 
4.5 Schadenfall 

Es gilt Ziff. 1.5 und zusätzlich: 
a) Die versicherte Person hat 

• bei Diebstahl oder Beraubung innert 24 Stunden unver-
züglich bei der nächstgelegenen Polizei stelle eine amtli-
che Untersuchung zu beantragen bzw. den Vorfall zu 
Protokoll zu bringen (Polizeirapport, Flugscheinverlust-
meldung usw.); 

• bei Beschädigung, verspäteter Ablieferung oder Verlust 
während der Beförderung des Reisegepäckes von der 
zuständigen Stelle (Hotelleitung, Reiseleiter, Transport-
unternehmung usw.) Ursachen, Umstände und Ausmass 
des Schadens in einer Tatbestandesaufnahme bestäti-
gen zu lassen und dort auch eine Entschädigung zu be-
antragen; 

• nach der Rückkehr von der Reise unverzüglich die SO-
LID schriftlich zu benachrichtigen und die Forderungen 
zu begründen. 

b) Folgende Dokumente sind der SOLID einzureichen: 
• Original Tatbestandesaufnahme (Polizeirapport, Flug-

scheinverlustmeldung usw.), 
• Originalbestätigung, Quittungen oder Kaufbestätigungen, 
• Kopie der Versicherungspolice. 

c) Beschädigte Gegenstände sind zur Verfügung der SOLID 
zu halten. 

 
5 MOTORFAHRZEUG-PANNENHILFE 
Es gelten auch die generellen Bestimmungen (Ziff. 1.1–1.5). 
 
5.1 Geltungsbereich, Geltungsdauer 

Die Versicherung ist in Europa während der Dauer der Rei-
se/des Arrangements gültig (maximal 62 Tage). Unter den 
Geltungsbereich Europa fallen sämtliche zum europäischen 
Kontinent zählende Staaten und die Mittelmeerinseln und Ka-
narischen Inseln, Madeira sowie die aussereuropäischen Mit-
telmeerrandstaaten. Die Ostgrenze nördlich der Türkei bilden 
der Gebirgskamm des Urals sowie die Staaten Aserbai-
dschan, Armenien und Georgien, welche ebenfalls zum Gel-
tungsbereich Europa zählen. 

 
5.2 Versicherte Fahrzeuge 

Die Versicherung gilt für den von der versicherten Person be-
nützten Personenwagen oder das Wohnmobil mit einem Ge-
samtgewicht bis 3500 kg sowie für Motorräder. Mitversichert 

sind Anhänger, die zusammen mit dem Zugfahrzeug gesetz-
lich zum Verkehr zugelassen sind. 

 
5.3 Versicherte Leistungen 
A Die SOLID übernimmt die nachstehenden Kosten, wenn das 

von der versicher ten Person ab Wohnort benützte Fahrzeug 
innerhalb Europas einen Verkehrsunfall oder eine Panne er-
leidet oder gestohlen wird: 
a) Das Abschleppen und die Reparatur bis CHF 400.– (inkl. 

vom Pannenhelfer mitgeführter Kleinteile, die für die Wie-
derherstellung der Fahrbereitschaft notwendig sind, jedoch 
exkl. anderer Materialkosten). Die Kosten für die in der Ga-
rage ausgeführten Arbeiten sowie für Ersatzteile werden 
nicht übernommen; 

b) Standgebühren (Einstellkosten) bis CHF 300.–; 
c) Die Bergung des Motorfahrzeuges bis CHF 2000.–; 
d) Die Spedition von Ersatzteilen, wenn diese an Ort und Stel-

le nicht beschafft werden können; 
e) Eine Expertise bis CHF 200.– bei ungerechtfertigt erschei-

nender Reparaturrechnung; 
f) Die Kosten gemäss Ziff. 3.3 B h) für die Fortsetzung der 

Reise bzw. die Rückkehr an den Wohnort (inkl. Miete eines 
Ersatzfahrzeuges gleicher Kategorie), wenn aus zwingen-
den Gründen – die nachzuweisen sind – die Instandstellung 
des Fahrzeuges nicht abgewartet werden kann; 

g) Eine durch die SOLID organisierte Rückholung des Fahr-
zeuges, wenn 
• dieses nicht innert 48 Stunden repariert werden kann, 
• das gestohlene Fahrzeug erst nach 48 Stunden wieder 

aufgefunden wird oder 
• die versicherte Person infolge eines versicherten Ereig-

nisses mit einem anderen Transportmittel reisen und ihr 
Fahrzeug zurücklassen muss oder wenn sie erkrankt, 
verletzt wird oder stirbt und keine mitreisende Person ei-
nen gültigen Führerausweis besitzt; 

diese Kosten werden höchstens bis zum Zeitwert des zu-
rückzuholenden Fahrzeuges übernommen; 

h) Die Bahnreise zum Standort des Motorfahrzeuges, wenn 
die versicherte Person dieses selbst zurückholt; 

i) Die Zollgebühren für das Fahrzeug, wenn dieses nach ei-
nem Totalschaden oder infolge Diebstahls nicht mehr in 
den Wohnstaat der versicherten Person zurückgeführt wer-
den kann. 

B Die SOLID stellt der versicherten Person ausserdem bei 
hohen Reparaturrechnungen im Ausland einen Kostenvor-
schuss bis CHF 2000.– zur Verfügung. Dieser ist innert 30 
Tagen nach Rückkehr an den Wohnort zurückzuerstatten. 

 
5.4 Ausschlüsse 

Leistungen sind ausgeschlossen: 
a) Bei allen unter Ziff. 1.2 genannten Ereignissen; 
b) Bei mangelhafter Wartung des Fahrzeugs oder wenn bei 

Reiseantritt bereits Mängel am Fahrzeug bestanden haben 
oder erkennbar waren; 

c) Wenn der weltweite Notruf-Service der SOLID nicht vor-
gängig zu den von ihr zu erbringenden Leistungen die Zu-
stimmung erteilt hat. 

 
5.5 Schadenfall 

Es gilt Ziff. 1.5 und zusätzlich: 
a) Der weltweite Notruf-Service der SOLID ist anzurufen. 
b) Der SOLID ist die Kopie der Versicherungspolice einzurei-

chen. 
 
6 AIRLINE INSOLVENCY PROTECTION 
Es gelten auch die generellen Bestimmungen (Ziff. 1.1–1.5). 
 
6.1 Spezielle Bestimmung, Geltungsbereich, Geltungsdauer 

Die Versicherung gilt für alle Buchungen von Linienflügen, die 
in einem offiziellen Flugplan aufgeführt sind. Der Versiche-
rungsschutz gilt weltweit und beginnt mit der vollständigen 
Bezahlung der Reise und bleibt bis zur Beendigung derselben 
bestehen. 

 
6.2 Versicherte Ereignisse 

Die SOLID gewährt Versicherungsschutz, wenn die versicher-
te Person ihre Reise infolge einer Airline-Insolvenz nicht antre-
ten bzw. fortsetzen kann. Als Airline-Insolvenz wird die Zah-



lungsunfähigkeit, die Hinterlegung der Bilanz, der Konkurs o-
der die Einstellung des Betriebes aus finanziellen Gründen ei-
ner Fluggesellschaft bezeichnet, ungeachtet der Dauer dieses 
Umstandes. 

 
6.3 Versicherte Leistungen 
A Kann eine versicherte Person ihre Reise nicht antreten, über-

nimmt die SOLID die Organisation und die Kosten der Umbu-
chung auf eine andere Fluggesellschaft bis zur Höhe der ur-
sprünglich bei der konkursiten Fluggesellschaft gebuchten und 
bezahlten Flugleistungen, jedoch exkl. Bearbeitungsgebühr 
und Taxen, bis zu maximal CHF 1200.– pro Person. 

B Im Schadenfall während der Reise übernimmt die SOLID die 
Kosten der Rückreise/Weiterreise der versicherten Person. 
Für die Rückreise aus umliegenden Ländern beschränkt sich 
der Anspruch auf ein Bahnbillett 1. Klasse, sofern die Rückrei-
se mit der Bahn laut Fahrplan weniger als 6 Stunden bis zum 
Heimatflughafen beträgt. Bei längeren Reisen besteht ein An-
spruch auf einen Rückflug in der Economy-Klasse bis zum 
gebuchten Heimflughafen. Die Leistungen sind auf maximal 
CHF 1200.– pro Person begrenzt. Betrifft das versicherte Er-
eignis während der Reise nicht den Heimflug, sondern einen 
Weiterflug/eine Zwischenetappe zu einer weiteren Destination, 
so übernimmt die SOLID auf Wunsch der versicherten Person 
die Kosten für den einmaligen Weiterflug/die Zwischenetappe, 
sofern diese jene einer direkten Heimreise nicht übersteigen. 
Wird die Weiterreise gewählt, entfällt die Leistung für den 
Heimflug. Eine Leistung kann nur einmal pro Zertifikat in An-
spruch genommen werden, unabhängig davon, ob die direkte 
Rückreise oder der Weiterflug gewählt wird. 

C Wenn mehrere versicherte Personen von ein und demselben 
versicherten Ereignis betroffen sind, sind die von der SOLID 
zu bezahlenden Entschädigungen auf den Maximalbetrag von 
CHF 500 000.– beschränkt. Übersteigen die Ansprüche die-
sen Betrag, so werden die Leistungen proportional aufgeteilt. 

 
6.4 Ausschlüsse 

Leistungen sind ausgeschlossen: 
a) In den unter Ziff. 1.2 aufgeführten Fällen; 
b) Wenn die Buchung der Reise nach der Ankündigung der 

ersten Zahlungsunfähigkeit der Fluggesellschaft getätigt 
worden ist; 

c) Wenn die Fluggesellschaft bzw. der Veranstalter die Reise 
absagt oder ändert; 

d) Wenn der Reiseveranstalter, oder der weltweite Notruf-
Service der Solid nicht vorgängig zu den von ihnen zu 
erbringenden Leistungen die Zustimmung erteilt haben; 

e) Für über Drittveranstalter gebuchte Flüge (Pauschalarran-
gement und Charter). 

 
6.5 Schadenfall 

Es gilt Ziff. 1.5 und zusätzlich: 
a) Um die Leistungen der SOLID zu beanspruchen, ist bei 

Eintritt eines versicherten Ereignisses die Buchungsstelle 
bzw. der weltweite Notruf-Service der SOLID unverzüglich 
zu verständigen; 

b) Folgende Dokumente müssen der SOLID eingereicht wer-
den: 

• Die Buchungsbestätigung (Original oder Kopie), 
• Offizielle Konkurs-Bestätigung, Rechnungen zu versicher-

ten zusätzlichen Kosten, 
• Die Kopie des Versicherungsausweises. 

 
7 ENTSCHÄDIGUNG FÜR ZWEITPRÜFUNG & SOFORTHILFE 
FÜR PROBLEMBEHEBUNG 
Es gelten auch die generellen Bestimmungen (Ziff. 1.1–1.5). 
 
7.1 Spezielle Bestimmung, Geltungsbereich, Geltungsdauer 

Die Versicherung ist nur gültig, wenn die Reisefähigkeit bei 
chronisch psychisch Kranken zum Zeitpunkt der Buchung at-
testiert wird. Der Versicherungsschutz gilt weltweit, er beginnt 
am ersten und endet am letzten Schul-, Kurs- bzw. Prüfungs-
tag, sofern diese Daten innerhalb der auf der Versicherungs-
police festgehaltenen Versicherungsdauer liegen. Ereignisse 
während der Hin- und der Rückreise sind nicht versichert. 

 

7.2 Versicherte Ereignisse und Leistungen 
A Wenn die Absolvierung des Aufenthaltes/Kurses wegen erst-

mals aufgetretener psychischer Störungen der versicherten 
Person infrage gestellt ist, übernimmt die SOLID in solchen 
Fällen die Kosten für die Organisation der notwendigen So-
forthilfe durch Fachpersonal, nicht jedoch die Therapiekosten. 

B Bei Problemen organisatorischer und zwischenmenschlicher 
Art in Bezug auf Schule/Kursort und Unterkunft/Gastfamilie 
wird die Organisation für die Problembehebung übernommen. 

C Bei Nichtbestehen der Abschlussprüfung bzw. des Testes zur 
Erlangung des angestrebten Zertifikates erhält die versicherte 
Person einen Gutschein in der Höhe der anfallenden Prü-
fungsgebühr, max. jedoch CHF 1000.–, um die gleichwertige 
Prüfung innerhalb eines Jahres nach Erhalt des Prüfungser-
gebnisses an einem international anerkannten Prüfungsinstitut 
ein zweites Mal ablegen zu können. Wird während der Versi-
cherungsdauer mehr als eine Leistungsstufe geprüft, bezieht 
sich die Leistung der SOLID ausschliesslich auf die erste Leis-
tungsstufe. Voraussetzung dafür ist: 
a) Ein allfälliger Eintritts- bzw. Einstufungstest, welcher die 

Aufnahme in den Kurs/an die Prüfung ermöglicht, muss be-
standen worden sein. 

b) Der nicht bestandenen Prüfung muss ein Kurs mit einer 
Dauer von mindestens 6 Wochen vorangegangen sein. 

c) Die regelmässige Teilnahme am Unterricht gemäss Lehr-
plan inkl. Erledigung der Hausaufgaben muss belegt wer-
den können. 

 
7.3 Ausschlüsse 

Leistungen sind ausgeschlossen: 
a) Bei allen unter Ziff. 1.2 genannten Ereignissen; 
b) Wenn der weltweite Notruf-Service der SOLID nicht vor-

gängig zu den von ihr zu erbringenden Leistungen die Zu-
stimmung erteilt hat. 

 
7.4 Schadenfall 

Es gilt Ziff. 1.5 und zusätzlich: 
a) Folgende Dokumente müssen der SOLID eingereicht wer-

den: 
• Für die Wiederholung der nicht bestandenen Prüfung ei-

ne Kopie der Buchungsbestätigung des absolvierten 
Kurses und des Prüfungsresultats, 

• Kopie des Versicherungsausweises. 
b) Die SOLID behält sich das Recht vor, weitere Unterlagen 

wie z.B. Studentenvisum, Rückerstattungsbelege der Schu-
le usw. einzufordern. 

 
8 ARZT- UND SPITALKOSTEN WELTWEIT 
Es gelten auch die generellen Bestimmungen (Ziff. 1.1–1.5). 
 
8.1 Spezielle Bestimmung, Geltungsbereich, Geltungsdauer 
Die Versicherung hat ausschliesslich Gültigkeit für Personen, die 
in der Schweiz wohnen und den 80. Geburtstag noch nicht er-
reicht haben. Der Versicherungsschutz ist weltweit mit Ausnahme 
der Schweiz während der Dauer der Reise/des Arrangements 
gültig (maximal 62 Tage). 
 
8.2 Definition Unfall 
A Als Unfall gilt die durch den Arzt wahrnehmbare Gesundheits-

schädigung, welche die versicherte Person durch plötzlich auf 
sie einwirkende äussere Gewalt unfreiwillig erleidet. 

B Als Unfälle gelten auch, Unfreiwilligkeit vorausgesetzt, 
• das Einatmen von Gasen oder Dämpfen und die versehent-

liche Einnahme giftiger oder ätzender Stoffe, 
• Ausrenkungen, Verstauchungen, Zerrungen und Zerreis-

sungen von Muskeln oder Sehnen, die durch plötzliche 
Kraftanstrengungen entstehen, 

• Erfrierungen, Hitzschlag, Sonnenstich und Gesundheits-
schädigungen durch ultraviolette Strahlen, nicht aber Son-
nenbrand, 

• Ertrinken. 
C Nicht als Unfälle gelten Selbstmord, Selbstverstümmelung und 

der Versuch dazu. 
 



8.3 Nicht versicherte Unfälle 
Nicht versichert sind: 
a) Unfälle im ausländischen Militärdienst; 
b) Unfälle während der Ausübung einer handwerklichen Be-

rufstätigkeit; 
c) Unfälle beim Fallschirmspringen oder beim Pilotieren von 

Flugzeugen und Fluggeräten; 
d) Unfälle, welche die versicherte Person als Passagier eines 

Luftfahrzeuges erleidet. 
 
8.4 Definition Krankheit 
A Als Krankheit gilt die durch den Arzt wahrnehmbare, vom 

Willen der versicherten Person unabhängige Störung der Ge-
sundheit, die nicht auf einen Unfall zurückzuführen ist. 

B Nicht als Krankheiten gelten 
• Ermüdungs- und Erschöpfungszustände, nervöse und psy-

chische Störungen, 
• Schwangerschaft und Geburt sowie deren Komplikationen. 

 
8.5 Nicht versicherte Krankheiten 

Nicht versichert sind: 
a) Allgemeine Kontrolluntersuchungen und Routinekontrollen; 
b) Bei Beginn der Versicherung bestehende Krankheiten, de-

ren Folgen und Komplikationen; 
c) Erkrankungen als Folge prophylaktischer, diagnostischer 

oder therapeutischer ärztlicher Massnahmen (z.B. Impfun-
gen, Bestrahlungen), soweit sie nicht durch eine versicherte 
Krankheit bedingt sind; 

d) Zahn- und Kiefererkrankungen; 
e) Die Folgen empfängnisverhütender oder abtreibender 

Massnahmen. 
 
8.6 Versicherte Leistungen 
A Die SOLID vergütet bei Unfall oder Krankheit die im Ausland 

entstandenen Kosten bei ambulanter Behandlung bzw. der 
allgemeinen Abteilung im Spital im Nachgang zu den gesetzli-
chen schweizerischen Sozialversicherungen (KVG, UVG) und 
allfälligen Zusatzversicherungen bis maximal CHF 20 000.– 
pro Person für 
a) medizinisch notwendige Heilungsmassnahmen (inkl. Heil-

mitteln), die von einem patentierten Arzt/Chiropraktiker an-
geordnet bzw. durchgeführt werden; 

b) ärztlich angeordnete Spitalaufenthalte (inkl. Verpflegungs-
kosten) und Dienste von diplomiertem Pflegepersonal wäh-
rend der Dauer der Heilungsmassnahmen; 

c) erstmalige Anschaffung, Miete, Ersatz oder Reparatur me-
dizinischer Hilfsmittel wie Prothesen, Brillen, Hörapparate, 
sofern diese die Folge eines Unfalls und ärztlich angeord-
net sind; 

d) medizinisch notwendige Rettungs- und Transportkosten bis 
ins nächstgelegene für die Behandlung geeignete Spital, im 
Maximum 10% der Versicherungssumme; 

e) unfallbedingte Zahnbehandlungen bis CHF 3000.–. 
B Diese Leistungen werden bis zu 90 Tage über die vereinbarte 

Versicherungsdauer hinaus erbracht, sofern das versicherte 
Ereignis (Krankheit oder Unfall) während der Versicherungs-
periode eingetreten ist. 

 
8.7 Ausschlüsse 

Nicht versichert sind: 
a) Alle unter Ziff. 1.2 genannten Ereignisse; 
b) Selbstbehalte und Franchisen von anderen Versicherun-

gen; 
c) Epidemien; 
d) Teilnahme an Unruhen und Demonstrationen aller Art; 
e) Leistungen für Krankheiten und Unfälle, die bereits bei Be-

ginn der Versicherung bestanden haben – Ausnahme ist 
eine unvorhergesehene akute Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes aufgrund eines chronischen Leidens; 

f) Leistungen für Behandlung oder Pflege im Ausland, wenn 
sich die versicherte Person zu diesem Zweck ins Ausland 
begeben hat. 

 
8.8 Kostengutsprache 

Bei kostenintensiven Behandlungen (z.B. stationärer Aufent-
halt im Spital) erteilt die SOLID Kostengutsprachen im Rah-
men dieser Versicherung und im Nachgang zu den gesetzli-
chen schweizerischen Sozialversicherungen (KVG, UVG) und 

allfälligen Zusatzversicherungen für alle stationären Aufenthal-
te im Spital. Die versicherte Person bleibt Schuldnerin gegen-
über den Leistungserbringern (Arzt etc.) für alle ambulanten 
Behandlungen vor Ort. 

 
8.9 Schadenfall 

Es gilt Ziff. 1.5 und zusätzlich: 
a) Folgende Dokumente müssen der SOLID eingereicht wer-

den: 
• Detailliertes Arztzeugnis, 
• Rechnungen über Arzt-, Arznei- und Spitalkosten sowie 

Arztrezepte, 
• Kopie der Versicherungspolice. 

b) Die versicherte Person muss sich auf Verlangen der SOLID 
und auf deren Kosten jederzeit einer ärztlichen Untersu-
chung durch den Vertrauensarzt unterziehen 

 
9 SOS-SCHUTZ AM DOMIZIL 
Es gelten auch die generellen Bestimmungen (Ziff. 1.1–1.5). 
 
9.1 Geltungsbereich, Geltungsdauer 

Der Versicherungsschutz ist weltweit während der Dauer der 
Reise/des Arrangements gültig (maximal 62 Tage). 

 
9.2 Versicherte Ereignisse, Leistung, Schadenfall 
Die versicherte Person kann über den weltweiten Notruf-Service 
der SOLID (24-Stunden-Service) auf Reisen den gewünschten 
Beistand organisieren lassen, wenn sie sich während einer Abwe-
senheit plötzlich einer besonderen Gefahren oder Notsituation zu 
Hause bewusst wird (z. B. unverschlossene Türen/Fenster, ein-
geschalteter Elektroherd, nicht versorgtes Haustier). Die SOLID 
übernimmt in solchen Fällen die Kosten für die Organisation des 
Beistandes, nicht jedoch die Kosten für die Behebung der Gefah-
ren- oder der Notsituation. 
 
10 ERSATZREISE 
Es gelten auch die generellen Bestimmungen (Ziff. 1.1–1.5). 
 
10.1 Geltungsbereich, Geltungsdauer 

Der Versicherungsschutz ist weltweit während der Dauer der 
Reise/des Arrangements gültig (maximal 62 Tage). 

 
10.2 Anspruch auf eine Ersatzreise 

Wenn die versicherte Person auf der Reise schwer erkrankt 
oder schwer verletzt wird und eine offiziell anerkannte Alarm- 
oder Notrufzentrale ihre Repatriierung mit medizinischer 
Betreuung veranlasst, erhält sie einen Gutschein für eine Er-
satzreise im Werte ihres vor der Abreise gebuchten Arrange-
ments, im Maximum CHF 5000.–; in diesem Falle entfällt eine 
Leistung gemäss Ziff. 3.3 B g). 

 
10.3 Schadenfall 

Es gilt Ziff. 1.5 und zusätzlich: 
a) Um die Leistungen der SOLID zu beanspruchen, muss die 

Repatriierung mit medizinischer Betreuung durch eine offi-
ziell anerkannte Alarm- oder Notrufzentrale veranlasst wer-
den. 

b) Folgende Dokumente müssen der SOLID eingereicht wer-
den: 
• Die Kopie der Buchungsbestätigung, 
• Ein Arztzeugnis mit Diagnose, offizielle Atteste, Quittun-

gen, Bescheinigung und Rechnung der Alarm- oder Not-
rufzentrale und/oder Polizeirapporte (Originale), 

• Kopie der Versicherungspolice. 
 
11 SELBSTBEHALTGARANTIE FÜR MIETFAHRZEUGE 
Es gelten auch die generellen Bestimmungen (Ziff. 1.1–1.5). 
 
11.1 Umfang der Versicherung, Geltungsbereich, Geltungs-

dauer 
Die Versicherung versteht sich als Selbstbehaltausschluss-
Versicherung für Mietfahrzeuge und erstreckt sich auf das 
vom Versicherungsnehmer gemietete Fahrzeug. Der Versi-
cherungsschutz gilt weltweit während der Dauer der Miete 
gemäss Buchungs- bzw. Reservationsbestätigung. 

 



11.2 Versicherte Fahrzeuge 
Versichert sind die von einer versicherten Person gemiete-
ten, gesetzlich zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge, wie 
Personenwagen, Motorhomes, Camper, Wohnmobile, Cam-
pingbusse oder Motorräder (abschliessende Aufzählung). 

 
11.3 Versicherte Ereignisse 

Als versicherte Ereignisse gelten die durch eine bestehende 
Kasko- oder Diebstahlversicherung gedeckten Schäden am 
Mietfahrzeug (exkl. Inventar). 

 
11.4 Versicherte Leistungen 

A Bei Eintritt eines versicherten Ereignisses übernimmt die 
SOLID den vom Vermieter oder von einer anderen Versi-
cherung belasteten Selbstbehalt. 

B Die Höhe der Versicherungsleistung richtet sich nach dem 
jeweiligen Selbstbehalt, ist jedoch auf maximal  
CHF 10 000.– pro Mietvertrag begrenzt. 

 
11.5 Ausschlüsse 

Leistungen sind ausgeschlossen: 
a) Bei allen unter Ziff. 1.2 genannten Ereignissen; 
b) Wenn die Kasko- oder Diebstahlversicherung den Schaden 

ablehnt; 
c) Bei Schäden, bei denen die leistende Versicherung keinen 

Selbstbehalt vorsieht; 
d) Bei Schäden, die in Zusammenhang mit einer Vertragsver-

letzung gegenüber dem Autovermieter stehen; 
e) Bei Schäden, die der/die Fahrzeuglenker/-in im Zustand der 

Angetrunkenheit (Überschreitung des gesetzlichen Pro-
millegrenzwertes des jeweiligen Landes) oder unter Dro-
gen- oder Arzneimitteleinfluss verursacht hat; 

f) Bei Sachschäden an Ölwanne und Reifen; 
g) Bei Schäden infolge Verlusts oder Beschädigung des Auto-

schlüssels; 
h) Bei Schäden, die sich nicht auf öffentlichen Strassen oder 

auf nicht offiziellen Strassen ereignen. 
 
11.6 Schadenfall 

Es gilt Ziff. 1.5 und zusätzlich: 
A Im Schadenfall muss vor Ort folgende Vorgehensweise unbe-

dingt eingehalten werden: 
Die versicherte Person hat 
a) den Fahrzeugvermieter umgehend zu benachrichtigen; 
b) sofern bei einem Unfall weitere Verkehrsteilnehmer beteiligt 

sind, die lokale Polizei sofort zu verständigen und eine amt-
liche Untersuchung zu beantragen bzw. den Vorfall zu Pro-
tokoll zu bringen (Polizeirapport, Unfallprotokoll); 

c) bei Rückgabe des Mietfahrzeugs einen Schadenbericht 
durch den Vermieter vor Ort erstellen zu lassen; 

d) allfällige Selbstbehalte direkt vor Ort selbstständig zu be-
gleichen. 

B Folgende Dokumente sind der SOLID einzureichen: 
• Kopie des Fahrzeug-Mietvertrages, 
• Zahlungsnachweis der Kaution (Quittung der Autovermie-

tung oder Belastungsnachweis der Kreditkarte), 
• Original Tatbestandesaufnahme (Polizeirapport, Unfallpro-

tokoll), 
• Kopie der Endabrechnung der Mietfahrzeugvermieterin, 
• Abrechnung, aus der die Zahlung des fakturierten Selbst-

behalts ersichtlich ist. 



Tarifbeschreibung  
Fluginsolvenzversicherung nach Tarif TB_STA_CH1002 

 
I. Wichtige Hinweise 
 

Abschlussfrist, Beginn und Dauer des 
Versicherungsschutzes 
Die Abschlussfristen entnehmen Sie bitte dem 
Informationsmaterial, dass Ihnen vor Vertragsabschluss 
ausgehändigt wurde. 
 
Sofern die Abschlussfrist eingehalten wird, beginnt der 
Versicherungsschutz mit der verbindlichen Buchung des 
versicherten Fluges.  
 
Der Versicherungsschutz endet mit Antritt des letzten 
Teilabschnitts der versicherten Flugreise durch die 
versicherte Person.  
 

Versicherte Personen 
Versichert sind die im Versicherungsschein namentlich 
genannten Personen oder der im Versicherungsschein 
festgelegte Personenkreis. 
 

Prämienzahlung 
Die erste Prämie oder einmalige Prämie ist - unabhängig 
von dem Bestehen eines Widerrufsrechts - bei Abschluss 
des Vertrages fällig und unverzüglich zu zahlen. Zahlen 
Sie die erste Prämie oder einmalige Prämie nicht 
rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange 
die Prämie nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, 
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten haben. 
 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie am 
Abbuchungstag eingezogen werden kann und Sie einer 
berechtigten Einziehung nicht widersprechen. Konnte die 
fällige Prämie ohne Ihr Verschulden von uns nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt. 
 
 
 
 
 

 
II. Produktbeschreibung 
 
Den genauen Wortlaut der versicherten Leistungen und Ereignisse finden Sie unter den aufgeführten Ziffern in den 
Versicherungsbedingungen VB-RS 2010 (FS-CH). 
 
FS. Fluginsolvenz-Versicherung 
Geltungsbereich Der Versicherungsschutz gilt weltweit. 

Versicherungssumme Die Höhe der Versicherungssumme muss dem Reisepreis entsprechen. 
Schliessen Sie eine geringere Versicherungssumme ab, vermindert sich 
der Entschädigungsbetrag im Verhältnis Ihrer Prämienzahlung zu dem 
sich aus der Prämienübersicht ergebenen Betrag (Unterversicherung). 

Versicherte Leistungen 1.1.1 Kosten des Flugtickets  
 1.1.2 Anteiliger Flugpreis oder Rückflugkosten 

 1.1.3 Organisation des Rückfluges 

1.2.1 Zahlungsunfähigkeit der Fluggesellschaft 

1.2.2 Insolvenz der Fluggesellschaft 

Versicherte Ereignisse 

  

Selbstbehalt Kein Selbstbehalt 

 



 

Versicherungsbedingungen für die Fluginsolvenzversicherung  
VB-RS 2010 (FS-CH) 
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1. Der Versicherungsumfang 
Wir leisten im Versicherungsfall eine Entschädigung für die 
unter Ziffer 1.2 genannten Ereignisse.  
Versichert sind alle Flüge einer gewerbsmässig tätigen 
Fluggesellschaft, die nicht bereits 
insolvenzabsicherungspflichtig sind. 
Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus 
dem Versicherungsvertrag, der Tarifbeschreibung, 
eventuellen gesonderten schriftlichen Vereinbarungen, 
diesen Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie den 
gesetzlichen Vorschriften der Schweiz. 

1.1 Welche Leistungen umfasst Ihre 
Fluginsolvenzversicherung? 

1.1.1 Kosten des Flugtickets 
Wurde die versicherte Flugreise bei Eintritt des 
Versicherungsfalles von der versicherten Person noch 
nicht angetreten, ersetzen wir den Betrag, der von der 
versicherten Person für den Erwerb des Flugtickets 
bezahlt oder angezahlt worden ist. Hierzu zählen auch die 
Vermittlungsentgelte 
1.1.2. Anteiliger Flugpreis oder Rückflugkosten 
Hat die versicherte Person bei Eintritt des 
Versicherungsfalles die versicherte Flugreise bereits 
angetreten, wird bei der Zahlungsunfähigkeit oder 
Insolvenz der Fluggesellschaft nach Wahl der versicherten 
Person ersetzt: 
- der anteilige Flugpreis und die Vermittlungsentgelte 

für diejenigen Flugleistungen, die in Folge der 
Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz der 
Fluggesellschaft ausfallen, oder  

- die Kosten des neu gebuchten Rückfluges. Bei 
Erstattung der Kosten wird auf die ursprünglich 
gebuchte Qualität abgestellt.  

Die versicherte Person hat ihr Wahlrecht mit der 
Geltendmachung des Anspruchs verbindlich auszuüben.  
1.1.3 Organisation des Rückfluges 
Auf Wunsch organisieren wir, sofern möglich, die Buchung 
des neuen Rückfluges.  

1.2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

1.2.1 Flugausfall infolge Zahlungsunfähigkeit der 
Fluggesellschaft 
Eine Zahlungsunfähigkeit der Fluggesellschaft liegt vor, 
wenn diese nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungen zu 
leisten. 
1.2.2 Flugausfall infolge Insolvenz 
Eine Insolvenz liegt vor, wenn ein Insolvenzverfahren 
eröffnet ist oder die Eröffnung eines beantragten 
Insolvenzverfahrens mangels Masse durch das 
Insolvenzgericht abgelehnt worden ist bzw. bei einer 
ausländischen Fluggesellschaft ein vergleichbares 
Verfahren (z.B. Chapter 11 in den USA) eröffnet wird. 
 

2. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 
eingeschränkt oder ausgeschlossen? 

Wir sind nicht zur Leistung verpflichtet, wenn Sie oder eine 
der versicherten Personen uns arglistig über Umstände 
täuschen, die für den Grund oder für die Höhe der 
Leistung von Bedeutung sind. 
Ist eine Fluggesellschaft zahlungsunfähig oder wurde über 
sie das Insolvenzverfahren beantragt oder befindet sie sich 
in einem vergleichbaren Verfahren (z.B. Chapter 11 in den 
USA), so sind die Flugtickets dieser Fluggesellschaft, die 
nach Eintritt dieses Zustandes vermittelt werden, vom 
Versicherungsschutz nicht umfasst. 
 
3. Was ist im Schadenfall zu beachten? 

(Obliegenheiten) 
Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person 
können wir unsere Leistung nicht erbringen. 
3.1 Verpflichtung zur Schadenminderung 
Halten Sie den Schaden möglichst gering und vermeiden 
Sie alles, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen 
könnte. Sofern Sie unsicher sind, nehmen Sie gerne mit 
uns Kontakt auf. 
3.2 Verpflichtung zur Schadenmeldung 
Zeigen Sie oder die versicherte Person uns den Schaden 
unverzüglich an. 
3.3 Verpflichtung zur Schadenauskunft 
Sie müssen jede zumutbare Untersuchung über Ursache 
und Höhe unserer Leistungspflicht gestatten und jede 
hierzu dienliche Auskunft wahrheitsgemäss erteilen. Dazu 
gehört auch, das nicht genutzte Flugticket und alle von uns 
darüber hinaus geforderten Originalbelege einzureichen; 
3.4 Verpflichtung zur Sicherstellung von Ersatzansprüchen 
gegen Dritte 
Steht Ihnen oder der versicherten Person ein 
Ersatzanspruch gegen Dritte zu, geht dieser Anspruch auf 
uns über, soweit wir den Schaden ersetzen. Der Übergang 
kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden. 
Den Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 
Anspruches dienendes Recht müssen Sie unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften 
wahren und bei dessen Durchsetzung soweit erforderlich 
mitwirken. 
3.5 Folgen bei einer Nichtbeachtung der Obliegenheiten  
Verletzen Sie oder die versicherte Person eine der 
Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, sind wir 
von der Verpflichtung zur Leistung befreit. 
Weisen Sie nach, dass die Obliegenheit nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt unsere 
Leistungsverpflichtung bestehen. 
Wir sind auch zur Leistung weiterhin verpflichtet, wenn Sie 
uns nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für die Feststellung, noch für den Umfang der 
Leistung ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn die 
Obliegenheit arglistig verletzt wurde. 
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4. Was ist bei unserer Entschädigungszahlung zu 
beachten? 

4.1 Verrechnung mit anderen Erstattungsleistungen 
Der sich aus den Ziffern 1.1.1 und 1.1.2 ergebende 
Erstattungsbetrag mindert sich jeweils um denjenigen 
Betrag, der von der Fluggesellschaft bzw. Dritten 
rückerstattet wird. 
4.2 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 
Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem 
anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden, geht 
der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor.  
4.3 Selbstbehalt 
Sofern in der Tarifbeschreibung ein Selbstbehalt vereinbart 
ist, wird dieser vom erstattungsfähigen Schaden 
abgezogen. 
4.4 Umrechnung von Kosten in ausländischer Währung 
Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten 
werden zum Kurs des Tages, an dem die Belege beim 
Versicherer eingehen, in die zu diesem Zeitpunkt in der 
Schweiz gültige Währung umgerechnet. Als Kurs des 
Tages gilt für gehandelte Währungen der amtliche 
Devisenkurs nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, 
dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen 
Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs 
erworben wurden. 
Von den Leistungen können Mehrkosten abgezogen 
werden, die dadurch entstehen, dass wir Überweisungen 
in das Ausland vornehmen oder auf Verlangen der 
versicherten Person besondere Überweisungsformen 
wählen. 
4.5. Fälligkeit unserer Zahlung 
Sobald der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis 
vorliegt und wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der 
Entschädigung festgestellt haben, zahlen wir diese 
spätestens innerhalb von zwei Wochen. 
Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich 
jedoch die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines 
Monats nach Eingang der Schadenanzeige bei uns 
feststellen, können Sie einen angemessenen Vorschuss 
auf die Entschädigung verlangen. 
Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall 
behördliche Erhebungen oder ein strafrechtliches 
Verfahren gegen Sie oder eine der versicherten Person 
eingeleitet worden, so können wir bis zum rechtskräftigen 
Abschluss dieser Verfahren die Regulierung des Schadens 
aufschieben. 
 
5. Welches Recht findet Anwendung und wann 

verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag? 
In Ergänzung dieser Bestimmungen gilt das 
schweizerische Bundesgesetz über den 
Versicherungsvertrag (VVG) sowie grundsätzlich 
schweizerisches Recht. Ansprüche aus diesem 
Versicherungsvertrag verjähren 2 Jahre nach Eintritt der 
Tatsache, die unsere Leistungspflicht begründet.  
 
Klagen gegen die SOLID können beim Gericht am Sitz der 
Schweizer Niederlassung oder am schweizerischen 
Wohnort der versicherten oder anspruchsberechtigten 
Person eingereicht werden. 
 
Alle Bestimmungen des Versicherungsvertrages gelten 
sinngemäss auch für die versicherten Personen. 
 
 
6. Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? 
Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen 
an unsere Hauptverwaltung oder an die im 
Versicherungsschein genannte Adresse in Textform (Brief, 
Fax, E-Mail, etc.) gerichtet werden. Die Vertragssprache 
ist Deutsch, Französisch oder Italienisch. 
 


